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Regeste
Mehrwertsteuer
Erwägungen
E. 2.1
Der Bund erhebt eine allgemeine Verbrauchssteuer nach dem System der Netto-Allphasensteuer mit Vorsteuerabzug (Mehrwertsteuer; Art. 130 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]; Art. 1 Abs. 1 MWSTG). Die Steuer wird auf den im Inland von steuerpflichtigen Personen gegen Entgelt erbrachten Leistungen (Inlandsteuer), auf dem Bezug von Leistungen von Unternehmen mit Sitz im Ausland durch Empfänger und Empfängerinnen im Inland (Bezugsteuer) und auf Einfuhren von Gegenständen (Einfuhrsteuer) erhoben (Art. 1 Abs. 2 MWSTG).
E. 2.2
Der Mehrwertsteuer unterliegen die im Inland von steuerpflichtigen Personen gegen Entgelt erbrachten Leistungen; sie sind steuerbar, soweit das MWSTG keine Ausnahme vorsieht (Inlandsteuer; Art. 18 Abs. 1 MWSTG; vgl. für die Steuerausnahmen E. 2.3 f.). Als Leistung gilt die Einräumung eines verbrauchsfähigen wirtschaftlichen Wertes an eine Drittperson in Erwartung eines Entgelts (Art. 3 Bst. c MWSTG). Die Leistung umfasst als Oberbegriff sowohl Lieferungen (vgl. Art. 3 Bst. d MWSTG) als auch Dienstleistungen (vgl. Art. 3 Bst. e MWSTG).
E. 2.3.1
Die in Art. 21 MWSTG aufgeführten (objektiven) Steuerausnahmen gelten als sog. «unechte» Steuerbefreiungen. Dies bedeutet, dass derjenige, welcher den Umsatz erbringt, infolge der fehlenden Vorsteuerabzugsmöglichkeit mit der Steuer auf den Eingangsleistungen belastet bleibt oder diese verdeckt auf die Leistungsempfänger überwälzt. Es wird aufgrund der Systemwidrigkeit dieser in Art. 21 MWSTG genannten Steuerausnahmen davon ausgegangen, dass diese «eher restriktiv» bzw. zumindest nicht extensiv zu handhaben sind (BGE 124 II 372 E. 6a,124 II 193 E. 5e; Urteil des BGer 2A.305/2002 vom 6. Januar 2003 E. 3.2; Urteil des BVGer A-696672018 vom 24. Oktober 2019 E. 2.3.1). Primär sind die Ausnahmebestimmungen nach Art. 21 MWSTG (wie andere Rechtsnormen auch) aber weder extensiv noch restriktiv, sondern nach ihrem Sinn und Zweck «richtig» auszulegen (BGE 138 II 251 E. 2.3.3; BVGE 2016/23 E. 2.3.1; Beusch, MWSTG-Kommentar, Auslegung MWSTG, N. 27 f.).
E. 2.3.2
Von der Mehrwertsteuer ausgenommen sind - soweit hier von Interesse - die Leistungen bei Veranstaltungen wie Basaren, Flohmärkten und Tombolas von Einrichtungen, die von der Steuer ausgenommene Tätigkeiten auf dem Gebiet des nichtgewinnstrebigen Sports ausüben, sofern die Veranstaltungen dazu bestimmt sind, diesen Einrichtungen eine finanzielle Unterstützung zu verschaffen, und ausschliesslich zu ihrem Nutzen durchgeführt werden (Art. 21 Abs. 2 Ziff. 17 MWSTG; vgl. hierzu E. 2.4). Des Weiteren sind die Umsätze bei Geldspielen, soweit die Bruttospielerträge der Spielbankenabgabe nach Art. 119 des Bundesgesetzes vom 29. September 2017 über Geldspiele (Geldspielgesetz, BGS, SR 935.51) unterliegen oder der damit erzielte Reingewinn vollumfänglich für gemeinnützige Zwecke im Sinne von Art. 125 BGS verwendet wurde, von der Mehrwertsteuer ausgenommen (Art. 21 Abs. 2 Ziff. 23 MWSTG; vgl. hierzu E. 2.5).
E. 2.4.1
Um von der Steuerausnahme gemäss Art. 21 Abs. 2 Ziff. 17 MWSTG zu profitieren, muss eine Leistung gemäss Gesetzeswortlaut namentlich zwei Voraussetzungen erfüllen: Einerseits muss die Veranstaltung von einer der in Art. 21 Abs. 2 Ziff. 17 MWSTG aufgeführten Einrichtungen durchgeführt werden. Davon erfasst sind nach dem Gesetzeswortlaut nur Einrichtungen, die von der Steuer ausgenommene Tätigkeiten auf dem Gebiet des nichtgewinnstrebigen Sports und Kulturschaffens, auf dem Gebiet der Krankenbehandlung, der Sozialhilfe und der sozialen Sicherheit und der Kinder- und Jugendbetreuung ausüben, oder gemeinnützige Organisation der Krankenpflege und der Hilfe zu Hause (Spitex) und von Alters-, Wohn- und Pflegeheimen. Andererseits muss die Veranstaltung dazu dienen, einer solchen Einrichtung eine finanzielle Unterstützung zu verschaffen und die Veranstaltung muss ausschliesslich zum Nutzen dieser Einrichtung durchgeführt werden. Der Gesetzeswortlaut ist dabei in den drei Amtssprachen gleichwertig. Die Praxis der ESTV führt erläuternd zum Gesetzestext aus, dass Veranstaltungen von Dritten, selbst wenn deren Erlöse ganz oder teilweise einer Einrichtung nach Art. 21 Abs. 2 Ziff. 17 MWSTG zugutekommen, nicht unter die Steuerausnahme fallen. Ebenfalls von der Steuerausnahme ausgeschlossen sind Veranstaltungen deren Erlös zur Finanzierung steuerbarer Tätigkeiten verwendet wird (vgl. zum Ganzen MWST-Branchen-Info 22 «Hilfsorganisationen, sozialtätige und karitative Einrichtungen» [nachfolgend: MBI 22], Ziff. 8.5.3 f.).
E. 2.4.2
Überdies legt die ESTV in ihrer Praxis fest, dass eine solche Veranstaltung Gelegenheitscharakter aufweisen muss, um von der Steuerausnahme nach Art. 21 Abs. 2 Ziff. 17 MWSTG zu profitieren, und somit nicht ständig, sondern lediglich ein- oder mehrmals jährlich, maximal jedoch sechsmal pro Jahr stattfinden kann (vgl. MWST-Info 04 «Steuerobjekt» [nachfolgend: MI 04], Ziff. 6.18).
E. 2.4.3
Sofern die Voraussetzungen für eine Steuerausnahme nach Art. 21 Abs. 2 Ziff. 17 MWSTG erfüllt sind, sind sämtliche Einnahmen aus dieser Veranstaltung von der Steuer ausgenommen. Nicht von Relevanz ist die Art der erbrachten Leistung an der besagten Veranstaltung (vgl. MI 04, Ziff. 6.18).
E. 2.5.1
Die Voraussetzungen für eine Steuerausnahme nach Art. 21 Abs. 2 Ziff. 23 MWSTG wurden gemäss Anhang Ziff. II.4 BGS (in Kraft seit 1. Januar 2019, AS 2018 5103, 5147) an die neue Terminologie der Geldspielgesetzgebung angepasst. Im Nachfolgenden ist daher die für die Steuerperiode 2018 geltende Fassung des MWSTG (AS 2017 249; AS 2017 3575; 2017 4857; 2017 5059; 2017 6305; 2017 7667; nachfolgend: aMWSTG) von der ab 1. Januar 2019 geltenden Fassung (AS 2018 5103) zu unterscheiden.
E. 2.5.2
In der Fassung vom 1. Januar 2018 nimmt Art. 21 Abs. 2 Ziff. 23 aMWSTG die Umsätze bei Wetten, Lotterien und sonstigen Glücksspielen mit Geldeinsatz, soweit sie einer Sondersteuer oder sonstigen Abgaben unterliegen, von der Mehrwertsteuer aus. In der ab 1. Januar 2019 geltenden Fassung nimmt der Gesetzestext Umsätze bei Geldspielen, soweit die Bruttospielerträge der Spielbankenabgabe nach Art. 119 BGS unterliegen oder der damit erzielte Reingewinn vollumfänglich für gemeinnützige Zwecke im Sinne von Art. 125 BGS verwendet wurden, von der Mehrwertsteuer aus. Dadurch wird in der überarbeiteten Fassung der Begriff der Glücksspiele, welcher keine Grundlage im BGS findet, ersetzt. Ausserdem wird die bisherige Praxis der ESTV zur Steuerausnahme für Lotterien und Wetten, deren Gewinn für gemeinnützige Zwecke verwendet werden muss, auf Gesetzesstufe normiert, womit die materielle Bedeutung der Norm trotz Gesetzesrevision deckungsgleich bleibt (Urteil des BVGer A-4978/2022 vom 4. Juli 2024 E. 2.5.1; Botschaft des Bundesrates zum Geldspielgesetz vom 21. Oktober 2015, BBI 2015 8387 [nachfolgend: Botschaft BGS], 8515; Iris Widmer, MWSTG-Kommentar, Art. 21 N. 378a). Die nachfolgenden Ausführungen zu den Voraussetzungen für eine Steuerausnahme gemäss der revidierten Fassung des Art. 21 Abs. 2 Ziff. 23 MWSTG sind demzufolge auch für die Bestimmung im aMWSTG von Bedeutung.
E. 2.5.3
Für eine Steuerausnahme nach Art. 21 Abs. 2 Ziff. 23 MWSTG muss dem Gesagten entsprechend ein Geldspiel vorliegen. Mangels einer Definition im MWSTG und in Anbetracht des Grundsatzes der Einheit der Rechtsordnung (E. 1.7) ist für die Bestimmung des Geldspielbegriffs auf das BGS zurückzugreifen, zumal Art. 21 Abs. 2 Ziff. 23 MWSTG auch direkt darauf verweist (vgl. ausführlich: Widmer, MWSTG-Kommentar, Art. 21 N. 380 ff.). In Art. 3 Bst. a BGS werden Geldspiele als Spiele definiert, bei denen gegen Leistung eines geldwerten Einsatzes oder bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts ein Geldgewinn oder anderer geldwerter Vorteil in Aussicht steht. Dazu gehören gemäss BGS Lotterien, Sportwetten, Geschicklichkeits-, Gross-, Klein-, und Spielbankenspiele (vgl. Art. 3 Bst. b-g BGS).
E. 2.5.4
Der zweite Teilsatz von Art. 21 Abs. 2 Ziff. 23 MWSTG setzt für eine Steuerausnahme für Geldspiele voraus, dass deren Bruttospielerträge der Spielbankenabgabe nach Art. 119 BGS unterliegen. Der Spielbankenabgabe nach Art. 119 BGS unterliegen einzig die Umsätze aus Geldspielen in konzessionierten Spielbanken, weshalb nur diese unter dem zweiten Teilsatz von Art. 21 Abs. 2 Ziff. 23 MWSTG von der Steuer ausgenommen sind.
E. 2.5.5
Der dritte und letzte Teilsatz von Art. 21 Abs. 2 Ziff. 23 MWSTG nimmt sodann Umsätze von Geldspielen von der Mehrwertsteuer aus, wenn der damit erzielte Reingewinn vollumfänglich für gemeinnützige Zwecke im Sinne von Art. 125 BGS verwendet wird. Als gemeinnützige Zwecke in diesem Sinne gelten namentlich Zwecke in den Bereichen Kultur, Soziales und Sport (Art. 125 Abs. 1 BGS). Der Reingewinn entspricht der Summe aus den Spieleinsätzen und dem Finanzergebnis abzüglich der ausbezahlten Gewinne, der Kosten für die Geschäftstätigkeit, inklusive den notwendigerweise entstehenden Kosten für Aufsichts- und Präventionsmassnahmen, sowie den Aufwänden zur Bildung angemessener Reserven und Rückstellungen (Art. 125 Abs. 2 BGS). Demgegenüber erklärt die ESTV die Umsätze aus Geschicklichkeitsspielen unabhängig von der Mittelverwendung ausdrücklich für mehrwertsteuerpflichtig, sofern diese nicht von einer Spielbank angeboten werden und damit unter den zweiten Teilsatz von Art. 21 Abs. 2 Ziff. 23 MWSTG fallen (E. 2.5.4). Damit entspricht sie der Botschaft BGS, welche eine Besteuerung «gemäss den allgemeinen Regeln» für Geschicklichkeitsspiele vorsieht (Botschaft BGS, 8494 und 8515 f.).
E. 3
Der Beschwerdeführer bezweckt die jährliche Organisation und Durchführung der Veranstaltung, an der neben einer Award-Verleihung und weiteren Programmpunkten insbesondere auch eine Tombola stattfindet. Die Einnahmen aus der Veranstaltung, einschliesslich der Erlöse aus dem Ticketverkauf für die Veranstaltung und den Erlösen aus dem Verkauf der Tombolalose, werden für eine Zuwendung an das Projekt Sportnachwuchs und die Durchführung der Veranstaltung verwendet. Das Projekt Sportnachwuchs ist bei der Sport AG angesiedelt. Der Beschwerdeführer betrachtet die Umsätze aus dem Verkauf der Tombolalose als von der Steuer ausgenommen. Die ESTV hingegen belastete die Steuer auf diesen Umsätzen nach. Vorliegend ist demnach zu beurteilen, ob die mit dem Verkauf der Tombolalose erzielten Umsätze von der Mehrwertsteuer gemäss Art. 21 Abs. 2 ausgenommen sind. Dabei ist namentlich auf die Steuerausnahme gemäss Art. 21 Abs. 2 Ziff. 17 MWSTG (E. 4) und die Steuerausnahme gemäss Art. 21 Abs. 2 Ziff. 23 MWSTG einzugehen (E. 5).
E. 4.1.1
Der Beschwerdeführer bringt vor, dass seine Einnahmen aus dem Verkauf der Tombolalosen unter die Steuerausnahme nach Art. 21 Abs. 2 Ziff. 17 MWSTG zu subsumieren seien. Die Veranstaltung werde ohne Erwerbs- oder Selbstzweck durchgeführt und die Veranstaltung ziele einzig auf die sportliche Nachwuchsförderung ab. Als solches falle die Veranstaltung selbst in das Gebiet des nicht gewinnstrebigen Sports, weshalb der Beschwerdeführer als Einrichtung im Sinne von Art. 21 Abs. 2 Ziff. 17 MWSTG zu qualifizieren sei.
E. 4.1.2
Der Beschwerdeführer räumt ein, die mit der Tombola erzielten Mittel nicht einzig für die eigene Tätigkeit zu verwenden, sondern an das Projekt Sportnachwuchs weiterzuleiten. Er führt aber aus, dass es für einen einzelnen Verein unmöglich sei, eine solche Veranstaltung eigenständig durchzuführen und dass die Tätigkeit des Projekts Sportnachwuchs verschiedenen lokalen Vereinen zugutekommen würden.
E. 4.1.3
Wenn die ESTV die Anwendung einer Steuerausnahme gemäss Art. 21 Abs. 2 Ziff. 17 MWSTG verweigere, basiere dies auf einer strikt grammatikalischen Auslegung des Normtextes und sei abzulehnen. Der im Rahmen der teleologischen Auslegung zu ermittelnde Zweck von Art. 21 Abs. 2 Ziff. 17 MWSTG sei es, die Mittelbeschaffung für den nichtgewinnstrebigen Sport im Rahmen von Veranstaltungen von der Steuer auszunehmen. Im Sinne dieses Zwecks erstrecke sich die Steuerausnahme nicht nur auf Sportangebote selbst, sondern auch auf die finanzielle Förderung des nichtgewinnstrebigen Sports. In diesem Bereich sei sodann auch der Beschwerdeführer tätig, indem sein Zweck und seine Handlungen auf die finanzielle Unterstützung und Mittelbeschaffung zugunsten des Nachwuchssports abzielen würden. Abschliessend weist der Beschwerdeführer darauf hin, dass die ESTV im Bereich Sport an anderer Stelle bereits die teleologische Auslegung stärker gewichtet habe als die grammatikalische. So finde bspw. die höhere Umsatzgrenze gemäss Art. 10 Abs. 2 Bst. c MWSTG auch auf einfache Gesellschaften und nicht nur auf Vereine Anwendung (vgl. MWST-Branchen-Info 24 «Sport», Ziff. 2.2.1). Dieser Argumentation folgend sei im vorliegenden Fall die teleologische Auslegung ebenfalls höher zu gewichten.
E. 4.2.1
Die Vorinstanz erwidert in ihrer Vernehmlassung vorab, dass der Beschwerdeführer keine Einrichtung im Sinne von Art. 21 Abs. 2 Ziff. 17 MWSTG sei. So erziele der Beschwerdeführer seine Erträge ausschliesslich anlässlich der Veranstaltung selbst, namentlich durch Ticketverkäufe, Sponsoringbeiträge und den Verkauf der Tombolalose. Diese Erträge seien dem steuerbaren Bereich zuzuordnen und würden keine Tätigkeit im von der Steuer ausgenommenen Bereich des nichtgewinnstrebigen Sports darstellen. Da der Beschwerdeführer keine der in Ziff. 8.5.2 der MBI 22 aufgeführten Tätigkeiten ausübe, erfülle er die Voraussetzungen für eine Steuerausnahme nicht. Überdies vermöge auch eine Spende an das Projekt Sportnachwuchs den Beschwerdeführer nicht zu einer Einrichtung im Sinne von Art. 21 Abs. 2 Ziff. 17 MWSTG zu machen, da die Anforderungen dieses Artikels für den Veranstalter als solchen und nicht für Dritte gelten würden.
E. 4.2.2
Ausserdem führt die Vorinstanz unter Bezugnahme auf den Gesetzestext aus, dass die Erlöse aus der Veranstaltung, um von der Steuerausnahme zu profitieren, dazu bestimmt sein müssen, der veranstaltenden Einrichtung selbst eine finanzielle Unterstützung zu verschaffen. Für eine andere Betrachtungsweise bleibe kein Platz, selbst wenn gemäss den Aussagen des Beschwerdeführers eine eigenständige Durchführung und Organisation der Veranstaltung, durch einen Einzelnen der vom Projekt Sportnachwuchs profitierenden Vereine, praktisch nicht umsetzbar wäre.
E. 4.2.3
Schliesslich stimmt die Vorinstanz dem Beschwerdeführer zu, dass der Zweck von Art. 21 Abs. 2 Ziff. 17 MWSTG mitunter darin bestehe, die Mittelbeschaffung für den nichtgewinnstrebigen Sport im Rahmen von Veranstaltungen von der Steuer auszunehmen. Soweit der Beschwerdeführer aber ausführe, seine eigene Tätigkeit sei davon erfasst, lasse er ausser Acht, dass es bei der Norm um die Mittelbeschaffung für die eigene Einrichtung gehe und der Beschwerdeführer die Mittel, wie erwähnt, an das Projekt Sportförderung weiterleite. Insofern seien die Leistungen des Beschwerdeführers nicht von der Steuerausnahme in Art. 21 Abs. 2 Ziff. 17 MWSTG erfasst. Aufgrund des klaren Wortlauts der Norm erübrige sich sodann eine weitergehende teleologische Auslegung.
E. 4.3
Eine Steuerausnahme gemäss Art. 21 Abs. 2 Ziff. 17 MWSTG setzt einerseits voraus, dass eine Einrichtung im Sinne dieser Bestimmung vorliegt, und bedingt andererseits, dass die Mittel zugunsten dieser Einrichtung verwendet werden (E. 2.4).
E. 4.3.1
Von der Steuerausnahme nach Art. 21 Abs. 2 Ziff. 17 MWSTG kann - soweit hier relevant - nur eine Einrichtung profitieren, die eine von der Steuer ausgenommene Tätigkeit auf dem Gebiet des nichtgewinnstrebigen Sports ausübt (E. 2.4). Den Ausführungen des Beschwerdeführers ist insoweit zuzustimmen, als dass seine Veranstaltung auf die sportliche Nachwuchsförderung abzielt. Es mag sein, dass von der Veranstaltung mittelbar verschiedene regionale Sportvereine profitieren, die wiederum selbst eine von der Steuer ausgenommene Tätigkeit auf dem Gebiet des nichtgewinnstrebigen Sports ausüben. Daraus lässt sich - entgegen den Ausführungen des Beschwerdeführers - aber nicht ableiten, dass auch die Durchführung der Veranstaltung selbst in den Bereich des nicht gewinnstrebigen Sports fällt. Die Voraussetzungen an die Tätigkeit einer Einrichtung gemäss Art. 21 Abs. 2 Ziff. 17 MWSTG gelten gemäss dem Wortlaut für die Einrichtung selbst. Die Tätigkeit des Beschwerdeführers besteht indessen in der jährlichen Organisation und Durchführung der Veranstaltung, inklusive der anlässlich der Veranstaltung durchgeführten Tombola. Als solches übt er keine der in Art. 21 Abs. 2 Ziff. 17 MWSTG genannten Tätigkeiten aus und erfüllt deshalb, wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, die Voraussetzungen einer Einrichtung im Sinne dieser Bestimmung nicht.
E. 4.3.2
Der Beschwerdeführer überweist einen Teil der Erlöse aus dem Verkauf der Tombolalose unbestrittenermassen an das Projekt Sportnachwuchs, das bei der Sport AG angesiedelt ist (Sachverhalt Bst. A.b). Der klare Gesetzeswortlaut von Art. 21 Abs. 2 Ziff. 17 MWSTG verlangt für eine Steuerausnahme indes, dass die Veranstaltung dazu dienen muss, der Einrichtung selbst finanzielle Unterstützung zu verschaffen und dass sie einzig zum Nutzen derselben Einrichtung durchgeführt wird (E. 2.4.1). Dieses Erfordernis ist namentlich nicht erfüllt, wenn die Erlöse aus der Veranstaltung wie vorliegend einem Dritten zugutekommen. Insofern ist der Vorinstanz daher zuzustimmen, dass der Beschwerdeführer auch diese Voraussetzung für eine Steuerausnahme nach Art. 21 Abs. 2 Ziff. 17 MWSTG nicht erfüllt.
E. 4.3.3
Soweit der Beschwerdeführer vorbringt, bei der Auslegung von Art. 21 Abs. 2 Ziff. 17 MWSTG sei die teleologische Auslegungsmethode höher zu gewichten, ist ihm zu entgegnen, dass im Sinne des pragmatischen Methodenpluralismus keine Auslegungsmethode in einem Gebiet generell höher zu gewichten ist (vgl. BGE 143 I 109 E. 6; 141 I 78 E. 4.2). Vom klaren Wortlaut einer Bestimmung kann - lediglich, aber immerhin - abgewichen werden, wenn triftige Gründe für die Annahme bestehen, dass dieser nicht den wahren Sinn der Bestimmung wiedergibt (E. 1.6). Vorliegend sind keine solchen triftigen Gründe ersichtlich, zumal die Ausführungen des Beschwerdeführers nicht darlegen, inwiefern der Wortlaut von Art. 21 Abs. 2 Ziff. 17 MWSTG nicht dessen wahren Zweck wiedergibt. Die Mittelbeschaffung durch Veranstaltungen zugunsten von Dritten, die eine Einrichtung im Sinne von Art. 21 Abs. 2 Ziff. 17 MWSTG betreiben, dient zwar grundsätzlich ähnlichen Zwecken wie die Steuerausnahme - der privilegierten Mittelbeschaffung für die in der Bestimmung erwähnten Einrichtungen - daraus ergibt sich aber nicht ohne weiteres, dass der Wortlaut der Bestimmung nicht deren Zweck wiedergibt. Demzufolge ist dem klaren Wortlaut von Art. 21 Abs. 2 Ziff. 17 MWSTG zu folgen, welcher keine Steuerausnahme für Veranstaltungen vorsieht, deren Erlöse Dritten zugutekommen.
E. 4.3.4
Dem Gesagten entsprechend sind die Voraussetzungen für eine Steuerausnahme gemäss Art. 21 Abs. 2 Ziff. 17 MWSTG durch den Beschwerdeführer nicht erfüllt.
E. 5.1
Der Beschwerdeführer bringt weiter vor, dass auch die Steuerausnahme für Geldspiele gemäss Art. 21 Abs. 2 Ziff. 23 MWSTG respektive Art. 21 Abs. 2 Ziff. 23 aMWSTG durch die Veranstaltung erfüllt sei.
E. 5.1.1
Als erstes führt er dabei aus, dass die Vorinstanz den Reingewinn falsch berechne. Der Reingewinn sei richtigerweise als Differenz zwischen dem Ertrag aus dem Verkauf der Tombolalosen und dem direkten Aufwand der Tombola sowie einem Anteil des Aufwandes für die Saalmiete und Moderation zu berechnen. Die Höhe des erzielten Reingewinns sei indes, wie der Beschwerdeführer aufzuzeigen versucht, nicht entscheidend.
E. 5.1.2
Sodann verweist der Beschwerdeführer auf den Gesetzestext und führt aus, dass in diesem nicht bestimmt sei, innert welcher Frist der Reingewinn für gemeinnützige Zwecke zu verwenden sei. Wenn die ESTV von einer jährlichen Betrachtung ausgehe, entbehre dies einer gesetzlichen Grundlage. Dementgegen würden seine Statuten - so der Beschwerdeführer - festlegen, dass die Mittel ausschliesslich für eine erneute Durchführung der Veranstaltung und für die Förderung des Projekts Sportnachwuchs verwendet werden dürfen. Andere Verwendungszwecke seien ausgeschlossen, womit sichergestellt sei, dass sämtliche Mittel gemeinnützigen Zwecken zugutekommen. Dazu ergänzt der Beschwerdeführer, dass zur Beurteilung, welche Zwecke als gemeinnützig gelten, nicht der Massstab von Art. 3 Bst. j MWSTG zur Anwendung gelangen dürfe. Stattdessen müsse auf die allgemeinere Definition der Gemeinnützigkeit im Sinne der kantonalen Lotterie respektive Sportfonds abgestellt werden. Als Beispiel führt der Beschwerdeführer den Praxisleitfaden für Lotterie- und Sportfonds des Kantons Bern an und stellt darauf ab, dass darin die Förderung des Nachwuchses im Leistungssport ausdrücklich als möglicher Unterstützungszweck genannt werde. Daraus leitet der Beschwerdeführer ab, dass die Unterstützung des Projekts Sportnachwuchs als gemeinnützig gelten müsse.
E. 5.1.3
Betreffend die Steuerperiode 2018 verweist der Beschwerdeführer auf den damaligen Gesetzestext und ergänzt, dass er für die Durchführung der Tombola eine Gebühr von Fr. 6'000.-- habe bezahlen müssen. Demzufolge seien auch die Voraussetzungen nach Art. 21 Abs. 2 Ziff. 23 aMWSTG für eine Steuerausnahme in dieser Periode erfüllt.
E. 5.2.1
Die Vorinstanz erwidert, dass der Reingewinn aus dem Verkauf von Tombolalosen nicht vollumfänglich für gemeinnützige Zwecke verwendet worden sei und daher eine Steuerausnahme gemäss Art. 21 Abs. 2 Ziff. 23 MWSTG ausgeschlossen sei. Zur Begründung führt die Vorinstanz erstens aus, dass der jährliche Spendenbeitrag im Betrag von Fr. 100'000.-- an die Sport AG, an welcher das Projekt Sportnachwuchs angegliedert sei, nicht als gemeinnützig gelten könne, da deren statutarischer Zweck nicht gemeinnützig, sondern unternehmerisch sei. Zweitens diene die Veranstaltung selbst - statt einen rein gemeinnützigen Zweck zu verfolgen - primär der Unterhaltung, Imagepflege, Netzwerkstärkung und Werbung. Dies ergebe sich aus dem Beschrieb der Veranstaltung auf der Website des Beschwerdeführers.
E. 5.2.2
Betreffend die Steuerperiode 2018 ergänzt die Vorinstanz schliesslich, dass die vom Beschwerdeführer vorgebrachte Gebühr keine Abgabe im Sinne von Art. 21 Abs. 2 Ziff. 23 aMWSTG sei, sondern vielmehr eine Gebühr für die Bewilligung und Beaufsichtigung von Tombola- und Lottoveranstaltungen der Stadtpolizei St. Gallen darstelle. Demzufolge seien auch die Einnahmen aus dieser Periode von der Steuerausnahme gemäss Art. 21 Abs. 2 Ziff. 23 MWSTG ausgeschlossen.
E. 5.3.1
Zwischen den Parteien ist zurecht unbestritten, dass Tombolas eine Form eines Kleinspiels sind und damit als Geldspiel gemäss Art. 21 Abs. 2 Ziff. 23 MWSTG von der Steuer ausgenommen sind, wenn ihr Reingewinn vollumfänglich für gemeinnützige Zwecke im Sinne von Art. 125 BGS verwendet wird (E. 2.5). Nachfolgend ist daher zu bestimmen, ob der Reingewinn aus dem Verkauf der Tombolalose an der Veranstaltung vollumfänglich für gemeinnützige Zwecke verwendet wurde.
E. 5.3.2
Der Reingewinn eines Geldspiels ergibt sich aus der Summe der Spieleinsätze und dem Finanzergebnis abzüglich der ausbezahlten Gewinne, der Kosten für die Geschäftstätigkeit, inklusive den Kosten für Aufsichts- und Präventionsmassnahmen, sowie den Aufwänden zur Bildung angemessener Reserven und Rückstellungen (Art. 125 Abs. 2 BGS; E. 2.5.5). Da die Durchführung einer Tombola eine Räumlichkeit und Moderation der Auslosung voraussetzt, ist - wie der Beschwerdeführer zutreffend ausführt - ein Teil des Aufwandes für die Saalmiete und die Moderation für die Bestimmung des Reingewinns als «Kosten für die Geschäftstätigkeit» zu berücksichtigen. Wie von der Vorinstanz zutreffend ausgeführt und auf der Website des Beschwerdeführers beschrieben (vgl. [...], zuletzt abgerufen am 16. Februar 2026), dient die Veranstaltung unter anderem der Unterhaltung und Netzwerkstärkung. Diese Zwecke gelten nicht als gemeinnützig im Sinne von Art. 21 Abs. 2 Ziff. 23 MWSTG. Die Mittelverwendung für die Organisation und Durchführung der Veranstaltung dient damit - soweit diese Kosten nicht als «Kosten der Geschäftstätigkeit» der Tombola gelten - nicht gemeinnützigen Zwecken im Sinne von Art. 21 Abs. 2 Ziff. 23 MWSTG, selbst wenn über die Jahre hinweg sämtliche verfügbaren Mittel dafür eingesetzt werden. Ebenfalls ist der Vorinstanz zuzustimmen, dass die Spende zugunsten des Projekts Sportnachwuchs an die Sport AG nicht als gemeinnützige Mittelverwendung zu qualifizieren ist, da die Sport AG keinen ausschliesslich gemeinnützigen Zweck verfolgt und eine entsprechende Zweckbindung der Mittel damit nicht gewährleistet ist. Hinzu kommt, dass ein Teil des Spendenbetrags mit den von der Sport AG erworbenen Tickets für die Veranstaltung verrechnet wird (vgl. Vernehmlassungsbeilage 9), wobei der Erwerb von Tickets für eine Veranstaltung, die mitunter den zuvor erwähnten Zwecken dient, nicht als gemeinnützig gelten kann. Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, es sei auf die Definition der Gemeinnützigkeit im Sinne der kantonalen Lotterie respektive Sportfonds abzustellen, ist ihm entgegenzuhalten, dass selbst der von ihm vorgebrachte Praxisleitfaden für Lotterie- und Sportfonds des Kantons Bern vorsieht, dass Aktiengesellschaften nur dann als gemeinnützig gelten, wenn dies in ihren Statuten festgehalten ist (vgl. Kanton Bern, Praxisleitfaden, kantonales Geldspielgesetz [KGSG], kantonale Geldspielverordnung [KGSV], Lotteriefonds Kanton Bern, 2022, S. 3; Kanton Bern, Praxisleitfaden, kantonales Geldspielgesetz [KGSG], kantonale Geldspielverordnung [KGSV], Sportfonds Kanton Bern, 2021, S. 3). Eine Zuwendung an die Sport AG, deren Statuten keine Gemeinnützigkeit vorsehen, wäre damit auch unter diesem Gesichtspunkt nicht als gemeinnützig zu qualifizieren.
E. 5.3.3
In der Steuerperiode 2018 galt die Fassung des MWSTG vom 1. Januar 2018, welcher in Art. 21 Abs. 2 Ziff. 23 aMWSTG die Umsätze bei Wetten, Lotterien und sonstigen Glücksspielen mit Geldeinsatz von der Mehrwertsteuer ausnimmt, soweit sie einer Sondersteuer oder sonstigen Abgaben unterliegen. Die daraufhin erfolgte Revision des Geldspielgesetzes hatte zum Ziel, die Terminologie der Bestimmung anzupassen und die Praxis der ESTV auf Gesetzesstufe zu normieren. Eine materielle Anpassung des Anwendungsbereichs der Steuerausnahme war nicht vorgesehen (E. 2.5.2). Insofern erscheint es nicht angezeigt, die Steuerperioden 2018 und die Steuerperioden 2019-2022 in Bezug auf die Qualifikation für eine Steuerausnahme gemäss Art. 21 Abs. 2 Ziff. 23 aMWSTG respektive Art. 21 Abs. 2 Ziff. 23 MWSTG unterschiedlich zu beurteilen. Überdies ist der Vorinstanz zuzustimmen, wenn sie ausführt, dass die vom Beschwerdeführer vorgebrachte Gebühr keine Abgabe im Sinne von Art. 21 Abs. 2 Ziff. 23 aMWSTG, sondern eine Gebühr für die Bewilligung und Beaufsichtigung von Tombola- und Lottoveranstaltungen darstellt. Die Entrichtung dieser Gebühr führt nicht dazu, dass die Veranstaltung für die Steuerausnahme gemäss Art. 21 Abs. 2 Ziff. 23 aMWSTG qualifiziert.
E. 5.3.4
Demzufolge fällt die Veranstaltung nicht in den Anwendungsbereich der Steuerausnahme gemäss Art. 21 Abs. 2 Ziff. 23 MWSTG respektive Art. 21 Abs. 2 Ziff. 23 aMWSTG.
E. 6
Zusammenfassend sind die Voraussetzungen für eine Steuerausnahme weder gemäss Art. 21 Abs. 2 Ziff. 17 MWSTG noch gemäss Art. 21 Abs. 2 Ziff. 23 MWSTG respektive Art. 21 Abs. 2 Ziff. 23 aMWSTG erfüllt. Der Einspracheentscheid der Vorinstanz ist damit zu bestätigen und die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen.
E. 7.1
Ausgangsgemäss hat der unterliegende Beschwerdeführer die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Diese sind auf Fr. 3'000.-- festzusetzen (vgl. Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 4 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Der einbezahlte Kostenvorschuss in gleicher Höhe ist zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden.
E. 7.2
Eine Parteientschädigung ist nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG e contrario und Art. 7 Abs. 1 VGKE e contrario sowie Art. 7 Abs. 3 VGKE). Für das Dispositiv wird auf die nächste Seite verwiesen.
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